
EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

2026



Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3  
Blöcke A bis C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses DE0005229504-GMET-202606

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN DE0005229504

2. Name des Emittenten Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung 23.06.2026
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
20260623]

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
08:00 UTC]

3. Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]

4. Ort der Hauptversammlung Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg, 
Deutschland

5. Aufzeichnungsdatum 01.06.2026, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
20260601: 22:00 UTC]

6. Uniform Resource Locator (URL) https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/
hauptversammlung/
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Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft

Hamburg

Wertpapier-Kenn-Nummer 522 950
ISIN DE0005229504

Eindeutige Kennung des Ereignisses: DE0005229504-GMET-202606

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der am

Dienstag, dem 23. Juni 2026, 10.00 Uhr,

in der Handwerkskammer Hamburg, 
Holstenwall 12, 20355 Hamburg, stattfindenden

39. ordentlichen Hauptversammlung.

Einladung
BIJOU BRIGITTE
HAUPTVERSAMMLUNG 2026



Tagesordnung
BIJOU BRIGITTE
HAUPTVERSAMMLUNG 2026
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1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesell-
schaft und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 sowie des zusammen-
gefassten Lageberichts des Vorstands für die AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2025 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 
§§ 289a, 315a HGB

 
Die unter Punkt 1 genannten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an und auch 
während der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://group.bijou-brigitte.com/
investor-relations/hauptversammlung/ eingesehen werden. Überdies werden die Unterlagen in der Haupt-
versammlung zur Einsichtnahme ausliegen und während der Hauptversammlung erläutert werden.

	 Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 172, 173 AktG findet zu Tagesordnungspunkt 1 keine 
Beschlussfassung statt, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss der AG und den Konzernabschluss rechtlich 
verbindlich bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss der AG damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festge- 
stellt ist.

2.	 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2025
 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 
48.848.150,75 Euro wie folgt zu verwenden:

	
	 a)	 Ausschüttung einer Dividende von 3,50 Euro sowie einer zusätzlichen einmaligen Sonderdividen-

de von 2,50 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie. Bei einer Gesamtzahl von 7.493.226 Stück  
dividendenberechtigter Aktien sind dies insgesamt 44.959.356,00 Euro.

	 b)	 Der verbleibende Betrag von 3.888.794,75 Euro aus dem Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vor-
getragen.

 
Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntma-
chung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger unmittelbar oder mittelbar gehaltenen 
606.774 eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung 
kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversamm-
lung bei unveränderter Ausschüttung einer Dividende von 3,50 Euro sowie einer zusätzlichen einmaligen 
Sonderdividende von 2,50 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie ein entsprechend angepasster Be-
schlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet.
 
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungs-
beschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 26. Juni 2026, fällig.

TAGESORDNUNG

https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/
https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/
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3.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

	 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2025 für diesen 
Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

	 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2025 für diesen 
Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5.	 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das  
Geschäftsjahr 2026

	 Der Aufsichtsrat schlägt – auf Empfehlung des Prüfungsausschusses – vor, die RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, Zweigniederlassung 
Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen.

	 Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass sein Vorschlag frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte 
ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der Verord-
nung (EU) Nr. 537/2014 („EU-Abschlussprüferverordnung“) auferlegt wurde.

6.	 Beschlussfassung über die Billigung des geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025

	 Gemäß § 162 AktG ist von Vorstand und Aufsichtsrat jährlich ein Vergütungsbericht über die im letzten Ge-
schäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen oder früheren Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats 
gewährte und geschuldete Vergütung zu erstellen und der Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG 
zur Billigung vorzulegen.

	 Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer  
der Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten 
Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden, und mit einem Prüfungsvermerk versehen.

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 mit dem Vermerk über dessen Prüfung durch den Ab-
schlussprüfer der Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft ist von der Einberufung der Haupt-
versammlung an über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/

zugänglich. Ferner wird der Vergütungsbericht dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein 
und in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen.

https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/
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Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht 
für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen.

7.	 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss und über die Neufassung § 4 Abs. (3) der Satzung

Gemäß § 4 Abs. (3) der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum  
16. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 
4.000.000,00 Euro, durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Von dieser Ermächtigung wurde bislang kein Gebrauch 
gemacht.

Die Ermächtigung in § 4 Abs. (3) der Satzung wird damit zum Zeitpunkt der ordentlichen Hauptversamm-
lung am 23. Juni 2026 ausgelaufen sein. 

Um der Gesellschaft auch in Zukunft flexible Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgegebenheiten zu erhalten, 
soll der Vorstand auch in Zukunft wieder ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital der Gesellschaft im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber 
lautender Stückaktien zu erhöhen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:
 
§ 4 Abs. (3) der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:

	
	 „(3)	 Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 22. Juni 2031 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 4.050.000,00 Euro, durch 
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 
erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 
der genehmigten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. 

		  Die neuen Stückaktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Die neuen Stück-
aktien können auch von einem Kreditinstitut oder mehreren Kreditinstituten bzw. diesen nach § 186 
Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 
den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre insbesondere in folgenden 
Fällen auszuschließen:

		  a)	 soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist;
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		  b)	 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zur Gewährung von Aktien zum Zwecke des Er-
werbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder ge-
gen Einbringung sonstiger Vermögensgegenstände einschließlich Forderungen;

		  c)	 wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die 
das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende anteilige Betrag am Grundkapital auch bei 
mehrmaliger Erhöhung insgesamt zehn vom Hundert des zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals oder, falls dieser Wert geringer ist, des 
zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigt 
und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich aus-
gestatteten und bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabebetrags nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unterschreitet. Beim Gebrauch von dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigun-
gen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen. 

Der Aufsichtsrat ist ferner ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des geneh-
migten Kapitals und, falls das genehmigte Kapital bis zum 22. Juni 2031 nicht oder nicht vollständig 
ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist, anzupassen.“

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über den Ausschluss des Bezugsrechts

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 7 der Tagesordnung 
der Hauptversammlung (Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und über die Neufassung § 4 Abs. (3) der Satzung)

Zu Punkt 7 der Tagesordnung der Hauptversammlung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, ein neues geneh-
migtes Kapital zu schaffen. Der Vorstand erstattet gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über 
die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechtes einen Bericht, der vom Tag der Bekanntmachung der Einberu-
fung der Hauptversammlung an sowie während der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft 
unter https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich ist.

Sämtliche Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, an der gesamten Hauptversammlung teilzu-
nehmen. 

https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/
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BIJOU BRIGITTE
HAUPTVERSAMMLUNG 2026

Weitere Angaben und
Hinweise zur Einberufung

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 8.100.000,00 Euro 
und ist eingeteilt in 8.100.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, die jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesamt-
zahl der Aktien und Stimmrechte beträgt damit im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 8.100.000. 
Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 606.774 eigene Aktien, aus denen der 
Gesellschaft keine Rechte zustehen.

Teilnahmeberechtigung und Stimmrechtsausübung (mit Nachweisstichtag und dessen Bedeutung)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sowie der weiteren Aktionärsrechte 
sind nach § 15 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung 
in Textform gemäß § 126b BGB in deutscher oder in englischer Sprache angemeldet und ihre Berechtigung zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben.

Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. 
Der Nachweis hat sich gemäß §  123 Abs. 4 Satz 2 AktG und §  15 Abs. 2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft 
auf den Geschäftsschluss des zweiundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, also auf den 1. Juni 2026, 
24.00 Uhr MESZ (sog. Nachweisstichtag), zu beziehen. 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft jeweils unter nachfolgend genann-
ter Anschrift oder E-Mail-Adresse spätestens bis zum Ablauf des 16. Juni 2026, 24.00 Uhr MESZ, zugegangen sein:

Bijou Brigitte modische Accessoires AG
c/o meet2vote AG
Marienplatz 1
84347 Pfarrkirchen
Deutschland

E-Mail: anmeldung@meet2vote.de

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionä-
ren Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Der Besitz einer Eintrittskarte ist anders als die ordnungs-
gemäße Anmeldung und die Nachweiserbringung jedoch keine Teilnahmevoraussetzung.

WEITERE ANGABEN 

UND HINWEISE ZUR 

EINBERUFUNG
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BIJOU BRIGITTE
HAUPTVERSAMMLUNG 2026

Weitere Angaben und
Hinweise zur Einberufung

Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersen-
dung der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft unter vorstehender Adresse 
Sorge zu tragen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-
rechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und 
der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nach-
weisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch 
im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die 
Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag 
entscheidend. Dementsprechend haben Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag keine Auswirkun-
gen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe 
und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien 
besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich 
bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag ist auch kein relevantes Datum für 
die Dividendenberechtigung.

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der 
Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, 
einen Stimmrechtsberater, andere von § 135 AktG erfasste Institute oder Personen, die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Auch in diesen Fällen müssen sich die 
Aktionäre unter Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes rechtzeitig nach den vorstehenden Bestimmungen 
selbst anmelden.

Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht findet sich auf der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der 
oben beschriebenen form- und fristgerechten Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes und Anmeldung 
zugeschickt wird, und steht auch unter https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/ 
zum Download zur Verfügung.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung bedürfen der Textform ge-
mäß § 126b BGB, es sei denn, sie sind an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater 
oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution gerichtet. Im Falle der Bevoll-
mächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer diesen nach 
§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person oder Institution verlangen diese möglicherweise eine besondere Form 
der Vollmacht, weil sie gemäß § 135 Abs. 1 AktG die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten haben. Die Aktionäre wer-
den daher gebeten, wenn sie einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine 
diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigen möchten, sich mit diesem/
dieser über die Form der Vollmacht abzustimmen, da Besonderheiten gelten könnten.

https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/
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BIJOU BRIGITTE
HAUPTVERSAMMLUNG 2026

Weitere Angaben und
Hinweise zur Einberufung

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag 
der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist.

Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann auch durch die vorherige Übermittlung des 
Nachweises an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse erfolgen:

Bijou Brigitte modische Accessoires AG
c/o meet2vote AG
Marienplatz 1
84347 Pfarrkirchen 
Deutschland

E-Mail: bijou-brigitte@meet2vote.de

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung 
gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung 
erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Über-
mittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.

Darüber hinaus können Vollmachten durch die form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversamm-
lung erschienenen Aktionäre, Aktionärsvertreter bzw. deren Bevollmächtigte auch noch direkt in der Hauptver-
sammlung bis zum Beginn der Abstimmungen erteilt, geändert oder widerrufen werden.

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere dieser Bevoll-
mächtigten zurückweisen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, für Aktien der Gesellschaft, die ein Aktionär in 
unterschiedlichen Wertpapierdepots hält, jeweils einen eigenen Vertreter für die Hauptversammlung zu bestellen.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Als Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimm-
rechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Ge-
brauch machen wollen, müssen sich gemäß den vorstehenden Bestimmungen fristgerecht zur Hauptversammlung 
anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes führen. Die Erteilung der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter, 
ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung bedürfen der Textform gemäß § 126b BGB.

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden sollen, muss der Aktionär Wei-
sungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß 
abzustimmen. Sind Weisungen nicht eindeutig, enthalten sich die Stimmrechtsvertreter zu den entsprechenden 
Tagesordnungspunkten der Stimme; dies gilt immer für unvorhergesehene Anträge. Die Stimmrechtsvertreter 
nehmen keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbe-
schlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen.
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Weitere Angaben und
Hinweise zur Einberufung

Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter findet 
sich ebenfalls auf der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerech-
ten Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes und Anmeldung zugeschickt wird, und steht auch auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/ zum 
Download bereit.

Die Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, welche vor der Hauptversammlung 
erteilt werden, sind an folgende Anschrift oder E-Mail-Anschrift zu übermitteln:

Bijou Brigitte modische Accessoires AG
c/o meet2vote AG
Marienplatz 1
84347 Pfarrkirchen 
Deutschland

E-Mail: bijou-brigitte@meet2vote.de

Aus organisatorischen Gründen bitten wir in diesem Fall um die Übermittlung spätestens bis zum 22. Juni 2026,  
24.00 Uhr MESZ (Eingangsdatum bei der Gesellschaft).

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen 
Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch 
direkt in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen mit der weisungsgebundenen Ausübung des 
Stimmrechts zu bevollmächtigen, erteilte Weisungen zu ändern oder erteilte Vollmachten zu widerrufen.

Übermittlung von Informationen durch Intermediäre über SWIFT 

Neben den oben genannten Wegen der Anmeldung, des Nachweises des Anteilsbesitzes und Stimmabgabe kann 
die Anmeldung, der Nachweis des Anteilsbesitzes und eine Vollmachts- und Weisungserteilung sowie deren Än-
derung gemäß § 67c Aktiengesetz auch über Intermediäre über SWIFT erfolgen. 

Autorisierte SWIFT-Teilnehmer nutzen dazu bitte BIC: CPTGDE5WXXX. 

Instruktionen sind nur gemäß ISO 20022 über SWIFT möglich. 

Anmeldungen und Nachweise des Anteilsbesitzes über SWIFT müssen spätestens bis zum letzten Anmeldetag 
(SWIFT Enrolment Market Deadline), das heißt bis 16. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ, bei der Gesellschaft eingegangen 
sein. Vollmachts- und Weisungserteilungen und Änderungen über SWIFT sind danach noch möglich und müssen 
bis 22. Juni 2026, 12:00 Uhr MESZ, (SWIFT Vote Market Deadline) bei der Gesellschaft eingegangen sein.

https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/
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Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag am Grund-
kapital von 500.000,00 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 
bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage bei-
liegen. Das Verlangen (nebst Begründung oder Beschlussvorlage) ist schriftlich (§ 126 BGB) oder in elektronischer 
Form, d.h. unter Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur (§ 126a BGB), an den Vorstand der Ge-
sellschaft zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 23. Mai 2026, 24.00 Uhr MESZ, unter 
der nachfolgenden Postanschrift 

Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Vorstand
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
Deutschland

oder, bei Verwendung elektronischer Form, unter Hinzufügung des Namens des oder der verlangenden Aktionä-
re mit qualifiziert elektronischer Signatur unter der E-Mail-Adresse HV2026@bijou-brigitte.com zugehen.

Für Ergänzungsverlangen haben die Antragssteller nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 
des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands 
über den Antrag halten und, soweit dem Antrag vom Vorstand nicht entsprochen wird, auch bis zur Entscheidung 
des Gerichts über das Ergänzungsverlangen, halten. Die Regelung des § 121 Abs. 7 AktG findet entsprechende 
Anwendung.

Nach § 70 AktG bestehen für Ergänzungsverlangen bezüglich der Aktienbesitzzeit bestimmte Anrechnungsmög-
lichkeiten. Für den Nachweis reicht eine entsprechende Bestätigung des depotführenden Kreditinstituts aus.

Gegenanträge nach § 126 Abs. 1 AktG

Aktionäre sind berechtigt, Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem 
bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG zu stellen.

Gegenanträge (mit einer etwaigen Begründung), die der Gesellschaft unter der nachstehend angegebenen An-
schrift oder E-Mail-Adresse bis zum 8. Juni 2026, 24.00 Uhr MESZ, zugegangen sind, werden einschließlich des 
Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im In-
ternet unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Adresse https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/
hauptversammlung/ zugänglich gemacht.

Von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner etwaigen Begründung kann abgesehen werden, 
wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß §  126 Abs. 2 AktG vorliegt. Weitergehende Erläuterungen hier-

https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/
https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/
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zu finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/ 
hauptversammlung/. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn 
sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Für die Übermittlung von Gegenanträgen (nebst einer etwaigen Begründung) ist folgende Anschrift oder E-Mail-
Adresse maßgeblich:

Bijou Brigitte modische Accessoires AG
c/o meet2vote AG
Marienplatz 1
84347 Pfarrkirchen 
Deutschland

E-Mail: antrag@meet2vote.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der 
Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und frist-
gerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG

Aktionäre sind ferner berechtigt, Wahlvorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern und zur Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern (soweit Gegenstand der Tagesordnung) zu unterbreiten. Wahlvorschläge brauchen nicht begründet 
zu werden.

Wahlvorschläge, die der Gesellschaft unter der nachstehend angegebenen Anschrift oder E-Mail-Adresse bis zum 
8. Juni 2026, 24.00 Uhr MESZ, zugegangen sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwai-
gen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich nach ihrem Eingang auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich gemacht.

Wahlvorschläge von Aktionären brauchen nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie nicht den Namen, den 
ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und, im Falle des Vorschlags von Aufsichts-
ratsmitgliedern (sofern Gegenstand der Tagesordnung), zusätzlich Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen 
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten. Von einer Zugänglichmachung eines Wahlvorschlags kann auch 
abgesehen werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß §  126 Abs. 2 AktG vorliegt. Weitergehende 
Erläuterungen hierzu finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://group.bijou-brigitte.com/ 
investor-relations/hauptversammlung/.

https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/
https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/
https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/
https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/
https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/
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Für die Übermittlung von Wahlvorschlägen ist folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse maßgeblich:

Bijou Brigitte modische Accessoires AG
c/o meet2vote AG
Marienplatz 1
84347 Pfarrkirchen 
Deutschland

E-Mail: antrag@meet2vote.de

Anderweitig adressierte Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Das Recht eines jeden Aktionärs, während 
der Hauptversammlung Wahlvorschläge auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft 
zu stellen, bleibt unberührt.

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 
Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie 
über die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss eingebundenen Unternehmen zu geben, soweit sie 
zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind in der 
Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Der Vorstand darf die Auskunft 
unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen verweigern. Weitergehende Erläuterungen der Voraussetzun-
gen, unter denen der Vorstand die Auskunft verweigern darf, finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/.

Zeitangaben

Sämtliche Zeitangaben in dieser Einberufung beziehen sich auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). Dies 
entspricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem Verhältnis UTC = MESZ minus zwei Stunden.

Veröffentlichungen auf der Internetseite

Der Inhalt der Einberufung der Hauptversammlung und alle gesetzlich erforderlichen Hauptversammlungsunter-
lagen und Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen einschließlich der weitergehenden Erläuterungen 
zu den Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG sowie einer Übersicht mit den 
Angaben gemäß § 125 AktG in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang Tabelle 3 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212, sind ab Einberufung und auch während der Dauer der Hauptversammlung auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich.

Darüber hinaus sind hier die Informationen nach § 124 a AktG zur Hauptversammlung zu finden.

https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/
https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/
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Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter derselben Internetadresse bekannt ge-
geben.

Auf die nach §§ 33 ff. WpHG bestehende Mitteilungspflicht und die in § 44 WpHG vorgesehene Rechtsfolge des 
Verlusts der Rechte aus den Aktien bei Verstößen gegen eine Mitteilungspflicht wird hingewiesen.

Information zum Datenschutz für Aktionäre

Die Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Vorna-
me, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte; gegebenenfalls 
Name, Vorname, Anschrift und E-Mail-Adresse des vom jeweiligen Aktionär ggf. benannten Aktionärsvertreters) 
auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und des Aktiengesetzes (AktG), um den Aktionären die Aus-
übung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend er-
forderlich. Für die Verarbeitung ist die Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft die verantwortliche 
Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist das AktG in Verbindung mit Art. 6 (1) c) Datenschutz-Grundver-
ordnung.

Die Dienstleister der Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft, welche zum Zwecke der Durchfüh-
rung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Bijou Brigitte modische Accessoires Aktien-
gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung 
erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Bijou Brigitte modische Accessoires 
Aktiengesellschaft.

Grundsätzlich werden personenbezogene Daten gelöscht oder anonymisiert, sobald sie für den oben genannten 
Zweck nicht mehr erforderlich sind und gesetzliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten nicht zu einer weite-
ren Speicherung verpflichten.

Im Zusammenhang mit etwaigen zugänglich zu machenden Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträ-
gen und Wahlvorschlägen werden personenbezogene Daten über Aktionäre veröffentlicht.

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts während der Hauptversammlung können andere Ver-
sammlungsteilnehmer Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis erfassten Daten erlangen. 

Es besteht ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Kapitel III der 
Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte können gegenüber der Bijou Brigitte modische Accessoires Aktien-
gesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adresse

datenschutz@bijou-brigitte.com
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oder über die folgenden Kontaktdaten geltend gemacht werden:

Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg

Zudem besteht ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 Datenschutz-Grund-
verordnung.

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten lauten:

Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft
Datenschutzbeauftragter 
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg

E-Mail: datenschutz@bijou-brigitte.com

Hamburg, im Mai 2026

Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft

Der Vorstand
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